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adh-Open 2009 
 

FECHTEN 
 

Sie & Er 
und 

Vierer-Mixed-Team 
 
 

Veranstalter: 
Allgemeiner Deutscher Hochschulsportverband 

 
Ausrichter: 

Hochschulsport Münster und Fechtfreunde Münster e.V. 
 

25./26.04.2009 
in Münster (Westf.) 

 
 
 

MELDESCHLUSS: 20.04.2009  (Eingangsdatum!) 
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VERANSTALTER: Allgemeiner Deutscher  Hochschulsportverband (adh) 
 
AUSRICHTER: Hochschulsport Münster und Fechtfreunde Münster e.V. 
 
AUSTRAGUNGSORT: Universitätssporthalle, Horstmarer Landweg 51, Münster 
 
ANFAHRTS- 
BESCHREIBUNG: Siehe Anhang. 
 
TERMIN: 25./26.04.2009 
 
TEILNAHME- 
BERECHTIGUNG: Für den Wettkampf Sie & Er gelten die §§ 7, 8 der Wettkampf-

ordnung (WO) des adh. 
 
§ 7 (Auszug) 
(1) Teilnahmeberechtigt an den Wettbewerben des adh sind alle Mitglieder gemäß § 36 Abs. 1 
HRG ("Mitglieder der Hochschule sind die an der Hochschule hauptberuflich tätigen Angehörigen 
des öffentlichen Dienstes und die eingeschriebenen Studenten") von Hochschulen, die gemäß Art. 
3(1) der Satzung Mitglied im adh sind. Zweit-, Neben- und Gasthörer/innen sind nicht startberech-
tigt. 
(2) Ehemalige Hochschulmitglieder sind darüber hinaus bis höchstens zum Ende des auf einen 
Examensabschluss folgenden Kalenderjahres teilnahmeberechtigt. 
(3) Eine Teilnahmeberechtigung der Mitglieder von Nicht-Mitgliedshochschulen des adh ist grund-
sätzlich möglich. In jedem Fall ist eine deutlich erhöhte Verbandsabgabe festzulegen. Näheres re-
gelt der Verbandsrat. 
 
§ 8  
(1) Als Startausweis der studentischen Teilnehmer/innen gilt der Studentenausweis oder eine im 
laufenden Semester durch das Immatrikulationsbüro der Hochschule ausgestellte Studienbeschei-
nigung mit Angabe der Matrikel-Nummer, bei ehemaligen Studierenden das Examenszeugnis, in 
Verbindung mit einem Lichtbildausweis. Bei Teilnehmer/innen von Hochschulen gem. Art. 3 (1), 
Satz 3 der Satzung muss aus der Studienbescheinigung zweifelsfrei der Standort der besuchten 
Hochschuleinrichtung hervorgehen. 
(2) Als Startausweis gilt bei hauptberuflich tätigen Mitgliedern von Hochschulen eine im laufenden 
Semester ausgestellte Bestätigung des Personalbüros, aus der ihre hauptberufliche Tätigkeit an der 
Hochschule hervorgeht, in Verbindung mit einem Lichtbildausweis. 
(3) Der Startausweis ist bei allen Veranstaltungen vorzulegen und bei Rundenspielen vom örtlichen 
Ausrichter, ansonsten vom Schiedsgericht zu überprüfen; näheres regelt die Ausschreibung. Die 
nachträgliche Feststellung des Fehlens einer Startberechtigung führt zur sofortigen Disqualifikation 
des Teilnehmers/der Teilnehmerin bzw. der Mannschaft für die gesamte Veranstaltung. 
(4) Kann ein/e Teilnehmer/in seinen/ihren Startausweis nicht vorlegen, so kann die Startgenehmi-
gung unter Vorbehalt erteilt werden, wenn der/die Teilnehmer/in  
a) eidesstattlich versichert, im Besitz eines gültigen Startausweises zu sein und seine/ihre Start-

berechtigung binnen 8 Tagen (Datum des Poststempels) bei der Geschäftsstelle nachweist, 
b) ein Reuegeld in Höhe von € 15,- an den Ausrichter zahlt, 
c) sich durch einen Lichtbildausweis ausgewiesen hat. 
(5) Die Ergebnisse sind inoffiziell, bis der Nachweis der Startberechtigung geführt ist. 
 
Bei adh-Veranstaltungen werden Dopingkontrollen durchgeführt. Für die Durchfüh-
rung des Verfahrens und die Ahndung von Verstößen kommen die Regeln des nationalen 
Fachverbandes der jeweils betroffenen Sportart zur Anwendung (§1 (3) WO des adh). 
 
Achtung: An dem Wettbewerb Vierer-Mixed-Team dürfen alle unter §§ 7,8 WO des adh 
fallenden Personen teilnehmen. Zusätzlich sind hier auch Externe (ab 18 Jahren) teil-
nahmeberechtigt. Deutsche Teilnehmer/innen benötigen einen gültigen Fechtpass. 
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MELDUNGEN: Auf dem offiziellen Meldeformular an: 
 

Christine Klein 
Studtstraße 30 
48149 Münster 
 
Fax: (0251) 261159 
E-Mail: meldung@sieunder2009.de 
 
Jede Hochschule kann mehrere Teams melden! Ein Team kann 
auch aus Mitgliedern verschiedener Hochschulen bestehen! 

 
MELDESCHLUSS: 20.04.2009 (Eingangsdatum!) 
 
NACHMELDUNGEN: Laut Beschluss der Obleuteversammlung sind Meldungen nach 

dem offiziellen Meldeschluss grundsätzlich nicht mehr möglich. 
Dies gilt nicht für den Wettbewerb Vierer-Mixed-Team. 

 
MELDEGELD: 20,00 Euro pro Sie & Er Team 
 30,00 Euro pro Vierer-Mixed-Team 
 

Das Meldegeld ist bis zum Meldeschluss hochschulweise zu ü-
berweisen an: 

Empfänger: Fechtfreunde Münster e.V. 
Kontonummer: 34195354 
Bankleitzahl: 40050150 
Kreditinstitut: Sparkasse Münsterland Ost 
Vermerk: Sie & Er 
 Name der meldenden Hochschule 
 
Der Überweisungsbeleg ist beim Abholen der Wettkampfunter-
lagen vorzulegen. Bei fehlendem Zahlungsbeleg ist das Melde-
geld bei der Anmeldung zu bezahlen. Zwischenzeitlich eingegan-
gene Meldegebühren werden zurückerstattet. 
 
Achtung: Die Zahlungsanweisungen der jeweiligen Universi-
tätskassen werden als Zahlungsbelege nicht akzeptiert. 

 
REUEGELD: Wird eine Nennung nicht erfüllt, ist die Reuegebühr für eine ge-

meldete, aber nicht angetretene Mannschaft so hoch wie die dop-
pelte Meldegebühr. Die Reuegebühr ist an den Ausrichter zu zah-
len. 

 
WETTBEWERBE: Sie & Er (Damen Florett und Herren Degen) 
 Vierer-Mixed-Team (Damenflorett, Damendegen, Herrenflorett 

und Herrendegen) 
 
WICHTIG: Wer eine/n Partner/in sucht, der kann sich unter 
info@sieunder2009.de melden, wir helfen bei der Vermittlung! 
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REGLEMENT Wettkampfordnung des adh in Verbindung mit den Wettkampfre-
geln der FIE. 
 
Sie & Er: Die Waffe (Damenflorett bzw. Herrendegen), mit der 
begonnen wird, wird rundenweise durch Los bestimmt. Die erste 
Waffe ficht auf 5 Treffer (max. 3 Minuten); die zweite Waffe über-
nimmt den Trefferstand und führt das Gefecht bis 10 Treffer 
(max. 3 Minuten) fort. 
 
Vierer-Mixed-Team: Die Reihenfolge wird vor jeder Runde aus-
gelost. Die Einzelgefechte werden auf 5 Treffer (max. 3 Minuten) 
gefochten. Die folgenden Fechter übernehmen den Trefferstand 
bis max. 20 Treffer. 

 
AUSTRAGUNGS- 
MODUS: Wird abhängig von der Zahl der Teams vor Beginn der Veranstal-

tung festgelegt. Vorgesehen sind zwei Rundendurchgänge und 
eine anschließende Direktausscheidung. 

 
PREISE: Die Teilnehmerinnen/Teilnehmer erhalten Urkunden. 
  
AUSRÜSTUNG: Dem aktuellen FIE-Reglement entsprechend. 
 
TECHNISCHES  
DIREKTORIUM: Jan Panz, Universität Münster 

Oliver Schmitt, Universität Münster 
Michael Mahler, Disziplinchef Fechten im adh 
 

ZEITPLAN: Freitag, 24.04.2009 
ab 19.00 Uhr Anreise, Anmeldung 
 
Samstag, 25.04.2009 
07.30-10.00 Uhr: Frühstück 
ab 08.00 Uhr: Anmeldung 
ab 08.00 Uhr: Masken- und Westenkontrolle 
09.30 Uhr: Beginn Sie & Er 
 
Sonntag, 26.04.2009 
07.30-10.00 Uhr: Frühstück 
09.00 Uhr: Masken- und Westenkontrolle 
10.00 Uhr: Beginn Vierer-Mixed-Team 

 
UNTERKUNFT: Schlafgelegenheiten in der Sporthalle. Kosten inkl. Frühstück 

8,00 Euro pro Person und Übernachtung. Verbindliche Anmel-
dung bis zum Meldeschluss auf dem offiziellen Meldebogen. 
 
Schlafsack und Luftmatratze sind mitzubringen. Es werden 
keine Sportmatten zur Verfügung gestellt! Bitte in der An-
meldung die Übernachtung/en buchen! 

 
VERPFLEGUNG: In der Sporthalle befindet sich eine Cafeteria. 
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AUSRÜSTER: Die Firma „Fence with Fun“ wird auf dem Turnier mit einem Ver-
kaufsstand vertreten sein (Marker Fechtwelt, Weseler Straße 99, 
48143 Münster; Internet: www.fechtwelt.de). 

 
PARTY: Am Samstag findet ab 21.00 Uhr eine Party für alle Teilnehmen-

den statt. 
 
AUSKÜNFTE: Internet: www.sieunder2009.de 

 
Christine Klein 
Telefon: (0170) 7106276 
E-Mail: christine@sieunder2009.de 
 
Melanie Luther 
Telefon: (0176) 22640955 
E-Mail: melanie@sieunder2009.de 
 
Lena Wedeken 
Telefon: (0176) 22963913 
E-Mail: lena@sieunder2009.de 

 
HAFTUNG: Veranstalter und Ausrichter übernehmen keine Haftung für Unfäl-

le und sonstige Schadensfälle. Aktive, Kampfrichterinnen und 
Kampfrichter nehmen auf eigene Gefahr teil. Die Teilnehmenden 
haben selbst für ihren Versicherungsschutz zu sorgen. 

 
 
 
gez.: Michael Mahler gez.: Wolfram Seidel 
Disziplinchef Fechten Leiter Hochschulsport Münster 
im adh Westfälische Wilhelms-Universität 
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ANFAHRTSBESCHREIBUNG 
Universitätssporthalle, Horstmarer Landweg 51 
 
 
Von Süden kommend fahrt ihr auf der A1 Richtung „Bremen“ oder auf der A43 Richtung 
„Münster“. Solltet ihr auf der A1 fahren müsst ihr am Autobahnkreuz Münster Süd (Aus-
fahrt Nummer 78) auf die A43 Richtung „Münster“ wechseln. Die A43 endet in Münster. 
Folgt dem Straßenverlauf in Richtung „Stadtmitte“ (Weseler Straße). Nach ca. zwei Kilo-
metern biegt ihr an einer Ampel links in Richtung „Universitätsklinik“ ab (Kolde Ring). Die-
ser Straße folgt ihr über eine Brücke (Aasee) und mehrerer Ampeln. An einer großen Am-
pelkreuzung (Coesfelder Kreuz) biegt ihr links in die Apffelstaedtstraße (Richtung Fach-
hochschule) und dann rechts in den Horstmarer Landweg. Nach 100m befindet sich die 
Universitätssporthalle (Haupthalle) auf der rechten Seite. Parkmöglichkeiten sind am Stra-
ßenrand gegeben. Ein Weg (Durchfahrt nur für Rettungsfahrzeuge) führt – vorbei an der 
Halle – zum Eingang. 
 
 
Von Norden kommend fahrt ihr auf der A1 Richtung „Dortmund“. An der Ausfahrt Müns-
ter-Nord (Nummer 77) verlasst ihr die A1 und folgt der B54 in Richtung „Münster“. An einer 
großen Ampelkreuzung (Steinfurter Straße / Orleans-Ring) biegt ihr rechts auf den Orle-
ans-Ring. Folgt der zweispurigen Straße bis zur nächsten Ampelkreuzung. Dort biegt ihr 
rechts in den Horsmarer Landweg. Nach 100m befindet sich die Universitätssporthalle 
(Haupthalle) auf der rechten Seite. Parkmöglichkeiten sind am Straßenrand gegeben. Ein 
Weg (Durchfahrt nur für Rettungsfahrzeuge) führt – vorbei an der Halle – zum Eingang. 


